
Sabıne Demel

Frauenteindliche Bevormundung
der Freigabeschein ZU Töten?

Die Schwangerschaftskonfliktberatung 1m Kreuzteuer der Kritik

UDie Neufassung des 218 des deutschen Stratgesetzbuchs VO 1995 wurde über-
wıegend als Kompromiuiifß bejubelt, mı1t dem endlich der jJahrzehntelange
Streıit die Abtreibungsregelung 1n Deutschland beendet se1l Heute, 990658 eın g —
L[es Jahr spater, hat sıch offensıichtlich dl€ Stiımmung gewandelt. Auslöser dafür
sınd die andesrechtlichen Ausführungsbestimmungen Bayerns ZUur Schwanger-
schaftskonfliktberatung, die se1lt Frühjahr 1996 1m Bayerischen Landtag beraten
un! August 1996 verabschiedet worden siınd Ihnen W1I'd VO der einen
Seıite vorgeworfen, sS1e seılen rechtswidrig, frauenteindlich un fundamentalıistisch
katholisch. Auf der anderen Selite stehen die Einwände prinzıpieller Art
jede Regelung, die die Beratung mM1t einer Straffreiheit verbindet: S1e mache die
Schwangere ZUiT: Herrın ber Leben und Tod, lege das Lebensrecht des ungebore-
HE  - Kındes ın die Entscheidungsfreiheit der Mutltter und stehe 1mM Wıderspruch
AB Embryonenschutzgesetz VO 990 Wıe sınd dıe einzelnen Vorwürte die
Regelung der Schwangerschaftskontfliktberatung A4US rechtlicher WwW1e€e auch PSY-
chologischer Sıcht bewerten? Wo liegen dle Möglıichkeiten un Grenzen dieser
Beratung? Was heilßt zielorientierte un: ergebnisoffene Beratung? Soll die katho-
lısche Kırche AaUsS dem staatlıchen 5System der Schwangerschaftskonfliktberatung
aussteigen?

Grundzüge der deutschen Stratregelung für Abtreibung
Das Phäiänomen der Abtreibung vab 6S schon allen Zeıten un: wırd CS ohl
auch allen Zeıten geben. Durch diese Tatsache 1St die Gesellschaft WwW1e€e auch die
Kırche 1n besonderem Ma{ herausgefordert. Welche rechtliche Regelung W1I'd der
Abtreibungstat, die 1m weltlichen Strafrecht „Schwangerschaftsabbruch“ SCr

wırd, ehesten gerecht? Diese Frage nıcht LLUT 1n Deutschland für
hitzıge Diskussionen. Ursache daftür 1St die Erkenntnis, dafß die Abtreibungstat ın
der Regel nıcht A4US nıederen otıven heraus verubt wırd, sondern 1in den meılsten
Fällen das Resultat eıner Konfliktsituation 1St, dıe infolge eıner Schwangerschaft
entstanden 1St un!: auf keine andere We1ise als durch eınen Schwangerschaftsab-
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bruch behebbar se1ın scheint. Durch diesen Tathintergrund steht der Gesetzge-
ber VOTL eıner doppelten Aufgabe: „Auf der eınen Selte oilt 6r das ungeborene
Leben schützen, un: ZW ar als eın höchstpersönliches un!: VO Leben un!:
Schutzwillen der Multter unabhängıiges Rechtsgut. Auf der anderen Selite sınd
die Interessen der alr berücksichtigen, dle durch die Schwangerschaft
ohl gesundheitlichen Gefahren W1e€e auch psychischen, soz1ıalen un! materiellen
Konflikten auUsgeSELZL se1ın ann.“ Um diese doppelte Aufgabe erfüllen kön-
NCN, mMuUu gesetzestechnisch der Weg gewählt werden, eınerseılts 7E Schutz des
ungeborenen Menschen die Abtreibung prinzıpiell Strafe stellen un:!
dererseıts AaUuUsS Rücksicht auf die berechtigten Ansprüche der Mutltter die grund-
sätzlıche Strafandrohung tür estimmte Sıtuationen zurückzunehmen. Allerdings
dürten be1 dieser Vorgehensweise 7Wel Aspekte nıcht A4UsS den Augen verloren B
hen

a) Weil 1mM Fall elınes Schwangerschaftskonftlıkts dıe Rechte VO Mutltter un!:
ınd nıcht miıteinander vereinbar sınd, Aln Cr 1er „eıne ideale, allseits befriedi-
gende LösungSabine Demel  bruch behebbar zu sein scheint. Durch diesen Tathintergrund steht der Gesetzge-  ber vor einer doppelten Aufgabe: „Auf der einen Seite gilt es das ungeborene  Leben zu schützen, und zwar als ein höchstpersönliches und vom Leben und  Schutzwillen der Mutter unabhängiges Rechtsgut... Auf der anderen Seite sind  die Interessen der Frau zu berücksichtigen, die durch die Schwangerschaft so-  wohl gesundheitlichen Gefahren wie auch psychischen, sozialen und materiellen  Konflikten ausgesetzt sein kann.“ ! Um diese doppelte Aufgabe erfüllen zu kön-  nen, muß gesetzestechnisch der Weg gewählt werden, einerseits zum Schutz des  ungeborenen Menschen die Abtreibung prinzipiell unter Strafe zu stellen und an-  dererseits aus Rücksicht auf die berechtigten Ansprüche der Mutter die grund-  sätzliche Strafandrohung für bestimmte Situationen zurückzunehmen. Allerdings  dürfen bei dieser Vorgehensweise zwei Aspekte nicht aus den Augen verloren ge-  hen  a) Weil im Fall eines Schwangerschaftskonflikts die Rechte von Mutter und  Kind nicht miteinander vereinbar sind, kann es hier „eine ideale, allseits befriedi-  gende Lösung ... prinzipiell nicht geben. Man sollte das auch aussprechen und  zugeben, daß Gegenstand der Diskussion und Auseinandersetzung eigentlich ist,  eine Lösung zu finden, die die am wenigsten unbefriedigende ist.  CC D  b) Der unabdingbare und generelle Schutz des vorgeburtlichen Lebens durch  das Strafrecht büßt dann einen großen Anteil seiner Wirksamkeit ein, wenn er  nicht von gesellschaftspolitischen Maßnahmen begleitet und umgriffen wird.  Denn die Strafandrohung beseitigt nicht die Konfliktlage der Schwangeren; das  kann vielmehr nur eine umfassende Sozial-, Schwangeren- und Familienpolitik,  die zum einen die gesellschaftlichen Bedingungen beseitigt, die maßgebend den  Entschluß zu einer Abtreibung verursachen, und zum anderen Auswege aus mate-  rieller, sozialer, familiärer und psychischer Not aufgrund einer Schwangerschaft  aufzeigt. Ein wirksamer Schutz des ungeborenen Lebens stellt also eine „komplexe  Aufgabe“?3 dar, bei der dem Strafrecht nur ein „subsidiärer Charakter“ *4 zukommt.  1. Der Streit um das Indikations- und Fristenmodell. In der konkreten Umset-  zung des Regel-Ausnahmeprinzips von prinzipieller Strafandrohung und deren  Zurücknahme in bestimmten Situationen stehen sich bis heute das Fristen- und  das Indikationsmodell gegenüber. Beiden Konzeptionen gemeinsam ist die Ein-  führung einer Beratungspflicht, um nicht nur negativ mit Strafe zu drohen, son-  dern auch positiv Mittel und Wege zur Fortsetzung der Schwangerschaft aufzu-  zeigen. Daher wurde die strafrechtliche Regelung der Abtreibung um eine Bera-  tungspflicht ergänzt, die seitdem fester Bestandteil jeder Gesetzgebung und  Änderung des $ 218 Strafgesetzbuch (StGB) ist.  Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Konzeptionen besteht in den  Rechtsfolgen, die ein nach bzw. trotz der Beratung verübter Schwangerschaftsab-  bruch nach sich ziehen soll. So will das Indikationsmodell nur in Notsituationen  bzw. indizierten Fällen, deren Vorliegen von einem Dritten nach verbindlich vor-  88prinzıpiell nıcht geben. Man sollte das auch aussprechen un
zugeben, daf Gegenstand der Diskussion un! Auseinandersetzung eigentlich 1St;
eıne Lösung finden, die die wenı1gsten unbefriedigende iStc

b) Der unabdingbare un generelle Schutz des vorgeburtlichen Lebens durch
das Stratrecht büfßt 242n eınen großen Anteil seıner Wirksamkeit eın, WenNnn

nıcht VO gesellschaftspolitischen Ma{fßnahmen begleitet un!: umgriffen wırd
Denn die Strafandrohung beseıtigt nıcht die Konfliktlage der Schwangeren; das
annn vielmehr LL1UT eıne umtassende Sozı1al-, Schwangeren- un! Familienpolıitik,
dıe FAr einen die gesellschaftlıchen Bedingungen beseıtigt, die mafßgebend den
Entschlufß eıner Abtreibung verursachen, un:! ZAV anderen Auswege Aaus mMaAate-

rieller, soz1aler, famılıirer und psychischer Not aufgrund eıner Schwangerschaft
aufzeigt. Eın wirksamer Schutz des ungeborenen Lebens stellt also eıne „komplexe
Aufgabe‘ dar, be]1 der dem Strafrecht 11UTr eın „subsıdıärer Charakter“ zukommt.

Der Streıt das Indikations- UuN Fristenmodell. In der konkreten Umset-
ZUNg des Regel-Ausnahmeprinzıps VO prinzipieller Stratandrohung und deren
Zurücknahme 1ın bestimmten Sıtuationen stehen sıch bıs heute das Frısten- un:
das Indikationsmodell gyegenüber. Beiden Konzeptionen gemeınsam 1St die Fın-
führung eıner Beratungspflicht, nıcht LLUT negatıv mıt Strate drohen, SO11-

ern auch pOSItLV Miıttel un:! Wege Z Fortsetzung der Schwangerschaft aufzu-
zeıgen. Daher wurde die strafrechtliche Regelung der Abtreibung eıne era-
tungspflicht erganzt, die seıtdem fester Bestandteıl jeder Gesetzgebung un:!
AÄnderung des 218 Strafgesetzbuch (StGB) isSt.

Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Konzeptionen besteht 1n den
Rechtsfolgen, die eın ach b7zw. der Beratung verübter Schwangerschaftsab-
bruch ach sıch zıehen soll So ll das Indikationsmodell L1LLUT 1n Notsıtuationen
bzw. indızıerten Fällen, deren Vorliegen VO eınem rıtten ach verbindlich VOI-
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geschriebenen Krıterien festgestellt wiırd, den sıch stratbaren Schwanger-
schaftsabbruch nıcht bestraten. In der Fristenlösung soll dagegen nıcht eın Au
ßenstehender, sondern die Schwangere selbst entscheiden, ob eın Schwanger-
schaftsabbruch notwendig ISt; demzufolge soll jer jeder AUS welchen Gründen
auch immer VOTSCHNOMMECN Schwangerschaftsabbruch 1n den EerTrStEN Tel Mona-
ten der Schwangerschaft für nıcht strathar erklärt werden.

Dıie Funktion der Pflichtberatung ımM weltlichen Strafrecht. Das Bundes-
verfassungsgericht hat 1975 klar Z Ausdruck gebracht, da{fß eıne (gesetzliche)
Abtreibungsregelung 1L1UT aın auf eıne Strafdrohung verzichten annn und darf,
WEn durch andere Ma{fßnahmen eın Schutzausgleich gegeben 1Sst Da die Schwan-
gerschaftskonfliktberatung die Stelle eıner Strafdrohung iSt, annn S1€E
diesen Schutzausgleich 84506 Z7We] Bedingungen eisten:

Zum einen mu{ die Beratung verpflichtend vorgeschrieben se1n, auch WEe1n die
Koppelung der Beratung eıne Pflicht nıcht die Idealbedingung für eine era-
Lung darstellt. Anderntfalls würde der Gesetzgeber den Lebensschutz des Kındes
ZUgunsten der Interessenvertretung der TFAalı verletzen. Daher 1St die Beratungs-
pflicht der notwendige Kompromifß, beiden Hauptbeteıiligten SOWelt W1e möglıch
gerecht werden. Denn die Tatsache, da{fß die Beratung bestimmten Be-
dingungen Stratfreiheit gewährt, tragt der Konfliktsituation der schwangeren
TAal Rechnung; die Tatsache, da{ß diese Beratung nıcht ın die Freiwilligkeıit der
Schwangeren gestellt 1st, sondern verpflichtend vorgeschrieben 1St, tragt dem
Schutzanspruch des Kındes Rechnung, der be] einer Freiwilligkeit der Beratung
nıcht gewahrt ware,; da VO Belieben der Schwangeren abhinge. Dieser ZESETZ-
lıche Zwang ZAUT Beratung darf aber nıcht als Zwang in der Beratung mıfßverstan-
den der 2708 mißbraucht werden.

Zum anderen mu{ die Beratung das gleiche Ziel verfolgen W1€ die Straf-
drohung, also den Schutz des ungeborenen Lebens. „Andersherum tormulıiert:
Überhaupt erst die Beratung Zzugunsten des ungeborenen Lebens schafft eıne Vor-
aUSSEIZUNG dafür, da{fß Schwangerschaftsabbrüche straffreı gyestellt“ werdenS a i Ka Aa können  b Deshalb 1St 6S Aufgabe dieser Beratung, für das Lebensrecht des ungc-
borenen Kındes einzutreten un! Hılten für die Fortsetzung der Schwangerschaft
aufzuzeıgen. Umgekehrt g1ilt, da{ß das Festlegen des Beratungsinhalts bzw. era-
tungszıels och nıchts ber das Ergebnis der Beratung aussagt un!: auch nıcht

kann; enn jede Beratung 1St definitionsgemäfs ergebnisoffen. Insofern
bılden Beratungszıiel einerseılts und Ergebnisoffenheıt der Beratung andererseıts

T B T A

eine Spannungseinheit, die das Wesen jeder Beratung ausmacht. IDDiesen Doppel-
aspekt jeder Beratung hat das Bundesverfassungsgericht 1993 für die Schwanger-
schaftskontfliktberatung treffend mi1t tolgenden Worten umschrıeben:

„Die Beratung 1m Schwangerschaftskonflikt bedartf der Zielorientierung auf den Schutz des ungebo-
Lebens hın. Eıne blo{fß iınformijerende Beratung, die den konkreten Schwangerschaftskontflikt

nıcht aufnımmt un: ZU IThema eınes persönlıch geführten Gesprächs machen sucht, sıch auch

Stimmen 215, 89
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nıcht konkrete Hılten 1mM Blıck auft dıesen Konftlikt bemüht, ließe die Frau 1m Stich und vertehlte
ıhren Auftrag. Die Beraterinnen und Berater mussen sıch VO dem Bemühen leiıten lassen, die Frau
ZUT Fortsetzung ıhrer Schwangerschaft ermutıgen un ıhr Perspektiven tür eın Leben mıiıt dem
1nd eröffnen.

Eıne solche Ermutigung steht lange nıcht 1m Wıderspruch den Wirkungsbedingungen einer
Beratung, w1e€e s1e VO der personalen Freiheit der Ratsuchenden ausgeht, ıhre Verantwortung respek-
tıert un! dementsprechend als ergebnisoffene Beratung geführt wird Als eın Vorgang personaler
ommunıkatıiıon schliefßt eiıne ergebnisoffene Beratung keineswegs AaUs, da{fß VO Berater vermuittelte
normatıve Vorstellungen un!: Werthaltungen 1n sS1e el  X  jeßen Beratung annn nach alledem nıcht 1U

durch Manıpulatıon un:! Indoktrination mißglücken, sondern ebenso durch eın unbeteılıgtes Anheim-
stellen, das die Frau mIıt ıhrem Konflikt allein lßt und ıhr Aamıt letztlich anteilnehmenden Rat VEI-

weıgert. uch eiıne Beratung, dıe sıch lediglich der 1mM Beratungsgespräch vorgetragenen Interessen-
lage der schwangeren Frau orıentiert, ohne den vorhandenen Zwiespalt aufzugreifen, wiırd dem Ayıt-
Lrag der Beratung nıcht gerecht. Andererseıts würde eıne auf dıe Erzeugung VO Schuldgefühlen
zıelende und 1n dieser Weiıse belehrende Einflußnahme die Bereitschaft der Frau, sıch der Beratung
öffnen un: sıch iıhren Zwiespalt bewuftt machen, behindern. Die Beratung soll ermutıgen, nıcht
einschüchtern; Verständnıs wecken, nıcht belehren; die Verantwortung der Frau stärken, nıcht s1e be-
vormunden.

Befristete Straffreiheit MLE Beratungspflicht ın 218 S$tGB VD“O  S 71995 Anliä(t-
ıch der deutsch-deutschen Wıiedervereinigung 1m Jahr 1990 mu{fte dle 1-

schiedliche Strafregelung des Schwangerschaftsabbruchs 1n Ost- un: West-
deutschland vereinheıtlicht werden. In der Neufassung des S 218 StG B VO 21
August 1995 1sSt dieser Gesetzgebungsvorgang abgeschlossen. Hiernach 1st der
Strattatbestand des Schwangerschaftsabbruchs 1U folgendermaßen geregelt: Dıi1e
1n 218 für eiınen Schwangerschaftsabbruch normıierte Freiheitsstrafe bıs fünf
Jahren, deren Stelle auch eıne Geldstrafe TrGIEN kann, erd 1n $ 218a Abs
StGB für den Fall zurückgenommen, da{fß (1°) vorher e1ıne Schwangerschaftskon-
{lıktberatung gemäfßs S 219 stattgefunden hat, (2°) der Schwangerschaftsabbruch
innerhalb der ErStCHn zwolf Schwangerschaftswochen © durch eınen Arzt (DI=

tolgt; sınd diese reli Bedingungen erfüllt, 1St der Schwangerschaftsabbruch des-
halb straffre1, weıl den Tatbestand des 218 nıcht verwirklicht. Liegt eıne
dizinısche der kriminologische Indikation vor. wırd der Schwangerschaftsab-
bruch gemälßs 218 Abs und ebentfalls nıcht bestraft, allerdings nıcht, weıl
nıcht den Tatbestand des 218 erfüllt, sondern weıl 1n diesen beiden Fällen als
nıcht rechtswidrig eingestuft wird?.

Die Schwangerschaftskonfliktberatung, die LL1UT ann verpflichtend gC-
schrieben 1St, WEeNn keıine Indikatiıon geltend gemacht werden kann, hat tolgenden
Wortlaut:

219 Beratung der Schwangeren 1n eiıner Not- un: Konfliktlage. Die Beratung diıent dem
Schutz des ungeborenen Lebens. S1e hat sıch VO dem Bemühen leiten lassen, dıe Frau ZUUET: Fortset-

ZUNS der Schwangerschaft ermutıgen un ıhr Perspektiven für eın Leben mıt dem ınd eröff-
NCIL, s1e soll ıhr helfen, eıne verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung treften. Dabe1 MU:
der Frau bewulfßt se1n, da{ß das Ungeborene iın jedem Stadıum der Schwangerschaft uch ıhr gegenüber
eın eıgenes Recht aut Leben hat un! da{ß deshalb ach der Rechtsordnung eın Schwangerschafts-
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abbruch 1Ur 1n Ausnahmesituationen 1n Betracht kommen kann, WECI11 der Frau durch das Austragen
des Kındes eıne Belastung erwächst, die schwer un! aufßergewöhnlich Ist, da S1E die zumutbare
Opfergrenze überste1gt. Die Beratung soll durch Rat und Hılfe azu beitragen, die 1n Zusammenhang
MIt der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das
Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz.“E e E O ca

Und iın dem mehrftfach zıtlerten Schwangerschaftskonfliktgesetz heißt Ca 1nen aaın Aa Inhalt der Schwangerschaftskonfliktberatung“:
(1) Dıi1e nach y 219 des Strafgesetzbuches notwendige Beratung 1st ergebnisoffen 7 A führen. Sıe

gyeht VO der Verantwortung der Frau E Die Beratung soll ermutıigen un: Verständnis wecken, nıcht
belehren der bevormunden. Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungebore-
111 Lebens.

(2) Dıie Beratung umta{t: das Eıntreten 1n eiıne Konfliktberatung; Z wiırd9 da{fß dıe
schwangere Frau der S1e beratenden Person die Gründe mıiıtteıilt, derentwegen S1€e einen Abbruch der
Schwangerschaft erwagt; der Beratungscharakter schliefßt AU>S, da: die Gesprächs- un Miıtwirkungsbe-
reitschaft der schwangeren Frau TIZWUNSCH wiırd; jede ach Sachlage erforderliche medizınısche,
soz1ıale un! Juristische Information, die Darlegung der Rechtsansprüche VO Multter und ınd un: der
möglıchen praktischen Hılfen, iınsbesondere solcher, die die Fortsetzung der Schwangerschaft un! die
Lage VO Multter un! 1nd erleichtern.“

Reaktionen auf dıe Beratungsregelung VO 1995

1ne Abtreibung wırd ın der Regel als etzter Ausweg A4aUsSs eıner Konftliktsituation
VOTSCHOMMCN. Um der schwangeren ral 1n eıner solchen Lage konkret autfzei-
CIl können, da{ß Cr och andere Hıltfen un!: Wege aus Aiesem Konflikt x1bt,
wurde die Idee geboren, eıne Pflichtberatung tür die abtreibungswillige ral e1IN-
zutühren. Dieser Grundgedanke der SOgeNanNtEN Pflichtberatung 1St seıtdem
nıcht mehr aufgegeben worden. ber die Notwendigkeit der Pflichtberatung iSt
883  - sıch also e1n12, ber die Rechtsfolgen, den Inhailt un das Ziel dieser Pflicht-
beratung dagegen schon wıeder unel1g, un: ZWAar AaUS Sahlz unterschiedlichen
Gründen heraus, da{fß die Bestimmungen der Beratungsregelung ZU Sammel-
becken aller Kritiker unterschiedlichster Couleur werden. Wıe sehen diese Kriti-
ken der verschiedenen Seliten aus” 12

Die Kritik der Straffreiheit als Folge der Beratung. Di1e Rechtsfolge der
Straffreiheit aufgrund eıner erfolgten Beratung Nutfzen die Befürworter eıner n120-

Abtreibungsregelung als Angriffsfläche. S1e erheben 1m wesentlichen 7We]
Vorwürte

a) Diese Regelung mache die aı innerhalb der ersten Trel Schwangerschafts-
ONnate ZUIT: Herrın ber Leben un:! 'Tod So wırd ausgeführt: „Die besondere b1ıo-
logische un: ex1istentielle Verbindung des werdenden menschlichen Lebens mıi1t
dem Leben der Mutter, durch die spezifische un für Aufßenstehende schwer
nachvollziehbare Konfliktsiıtuationen entstehen können, rechttfertigt un ertor-
ert ZW aar besondere Regelungen (Z:B anderes Straima{fß, Zulassung estimmter
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Indıkationen, Anerkennung besonderer Schuld- der Strafausschliefßungsgründe),
aber S1e annn nıcht die Entscheidungsfreiheıit der Mutter ber den Fortbestand

13des och ungeborenen menschlichen Lebens rechtfertigen.
Dieser Vorwurftf übersieht den feinen, aber entscheidenden Unterschied ZW1-

schen Entscheidungsfreıiheıt un: Letztentscheidung; 1n der Beratungsregelung
mı1t befristetem Strafverzicht wiırd naimlich nıcht eın „Entscheidungsrecht der
TAau postuliert, sondern ‚nür die Letztentscheidung un!: damıt die persönliche
Verantwortung der schwangeren TAaul 1m Interesse eines effektiveren Lebens-
schutzes respektiert. Nıcht die Entscheidungsfreiheit steht 1m Mittelpunkt, SOI1-

ern die mıt der Letztentscheidung verbundenen bzw. erhofften posıtıven W/1ır-
c 14kungen eıner offenen Beratungssituation.

Dıie Beratungsregelung VO 1995 stehe 1mM Wertungswiderspruch ZUuU Em-
bryonenschutzgesetz VO 1990 und gewähre keine Gleichwertigkeıit VO natürlıch
un: künstlich gezeugten Kındern ” Denn die einen werden bereıts VO  e Anfang

strafrechtlich geschützt, die anderen CrStT. ab dem vierten Monat ach ıhrer
Zeugung 16 Dieser Wertungswiderspruch könne 11UTE vermieden werden, WeNnNn die
durch die einz1gartıge Symbiose VO Multter un! ungeborenem ınd möglıcher-
welse entstehenden Konfliktsıtuationen lediglich eıner Zew1ssen Abstufung 1m
Bestrafungssystem führen, nıcht jedoch eıner belıiebigen Verschiebung der
Schutzgrenzen des ungeborenen Kındes.

Der 1er 1Ns Feld geführte Wertungswiderspruch annn nıcht geltend gemacht
werden, da Schwangerschaftsabbruch un! Embryonenforschung 7WE1 nıcht mıiıt-
einander vergleichbare Regelungsbereiche darstellen. Denn beım Schwanger-
schaftsabbruch MUuU der Gesetzgeber den höchstpersönlichen Konfliktsituationen
un! Interessenkollisionen Rechnung tragen, die durch die Symbiose der 7We]1
Rechtsträger, Multter un! ungeborenes Kınd, entstehen, und die Cr be1 dem 1mM
Reagenzglas EZEUgLEN ınd bıs ZUr Einpflanzung 1n die weıbliche Gebärmutter
nıcht 91Dt . Be1 der künstlichen Zeugung VO Embryonen MUu der Gesetzgeber
dagegen das ungeborene ınd VOT der Möglichkeıit eiıner totalen Instrumentalisıie-
LUNS Forschungszwecken schützen, die bei_ einem natürlichen Zeugungsvor-
gang Sal nıcht denkbar 15 18

Das Embryonenschutzgesetz hat somıt eınen Sanz anderen Zielpunkt als das
(sesetz ber den Schwangerschaftskonflikt, da{fß schon „mangels vergleichbarer
Regelungsgegenstände.. eın Wertungswiderspruch VO vornhereıin“ aussche1-
det ? Und selbst Wenn eın solcher Wertungswiderspruch bestünde, ann ware
nıcht 11UT der erst be1 eıner Fristenregelung gegeben, sondern be1 jeder straf-
rechtlichen Gesetzgebung des Schwangerschaftsabbruchs, da die Exı1istenz des
künstlıch gEZEUBLEN Menschen bereıts mı1t der erfolgreich herbeigeführten Be-
fruchtung 1mM Reagenzglas siıcher nachweisbar 1St; die des natürlich QEZEUZLECN
Menschen aber erst mı1t dem Abschlufß der FEınnıstung, also jer Wochen ach
der etzten Menstruatıon der Tau Forschungsmifßbrauch un Schwangerschafts-
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konfliktsıtuationen können nıcht eintach auf eine Stufe zestellt werden b7zw. be-
dürfen unterschiedlicher Regelungen, die nıcht gegeneinander ausgespielt werden
können.

Die Krıtik der Zielorientiertheit der Beratung. Diejenigen, die für eiıne
Streichung der SS 218 ff aus dem Strafgesetzbuch eıntreten und die srundsätzlı-
che Straffreigabe der Abtreibung tordern, nehmen dıe iınhaltliche Vorgabe, da{fß
die Beratung zielorientiert ZUgunsten des ungeborenen Kındes erfolgen hat,
zu Ausgangspunkt ıhrer Kritik. Sie werten der Beratungsregelung mı1ıt der Ver-
pflichtung, für das Lebensrecht des ungeborenen Kındes einzutreten, VOIL, da{ß da-
durch die Beratungsstellen Abratungsstellen umfunktionıiert, Beratung durch
Bedrängung un Bevormundung ETSSEZEE un: das Recht der TAau auf Selbstbe-
stımmung un! freıe Persönlichkeitsentfaltung mıßachtet würden 20 Diıiesen Be-
hauptungen stehen tolgende psychologische, ethische un rechtliche Gesıichts-
punkte gegenüber:

a) Aus psychologischer Sıcht 1St diesen Vorwürten entgegenzuhalten, da{fß jede
beratende Person 1n ıhrer Ausbildung ZAT: Beratungstätigkeıit lernt, möglichst 1M-
IMI die SOgENANNLEN Tre1 Therapeutenvarıablen der Eınfühlung, Wertschätzung
un! Echtheit verwirklichen. Eınfühlung besagt, da{ß sıch die beratende Person
in die Welt un Problemlage der Klientin hineinversetzt, aber nıcht darın aufgeht.A E e c e N
Wertschätzung heifßst, da die Beraterın die Klientin als Person akzeptiert, frei
VO jeder Beurteilung der Bewertung iıhres Tuns. Echtheit bedeutet schliefßßlich,
da{ß die beratende Person authentisch 1Sst, ıhren eigenen Standpunkt nıcht einfach
verschweıgt, sondern das Gespür hat, diesen gee1gneter Stelle mıitzuteilen. SOo-
mıt annn Beratung nıe 11UT ein Monolog se1n, se1 CI da{fß 1Ur die Klientin redet,
die Beraterın dagegen lediglich zuhört un! dem Gesagten keıine Stellung
nımmt, der se1 s umgekehrt, da{ß die Beraterın L1UT Informationen oder Beleh-
LUNSCH o1bt, die dıe Klientin kommentarlos JT Kenntnıis nımmt. Beratung 1St ein
Dıalog zwıschen der Klientin und der wohlwollenden und spezıell ausgebildeten
Beraterın, be1 dem die Beraterın die Meınungen un: Einstellungen, Wünsche und
Ängste, Probleme un:! Konftftlikte der Klientin nımmt un Ss1e mı1ıt ıhr —
inen besser verstehen sucht, ındem s1e verdeutlicht, hinweist, stutzt un: be-
gleıtet, aber auch konfrontiert. 7Ziel des besseren Verstehens der eigenen Person
und Sıtuation 1St, der Klientin helfen, mehr Freiıraum 1m Erleben un: Spiel-
1AaUm 1m Verhalten erlangen, keineswegs aber, S1e iın eıne bestimmte Rıichtung
drängen wollen.

Fur die Schwangerschaftskonfliktberatung tOolgt daraus: Zwang, Manipulation
und Entmündigung der Tau 1St nıcht schon dadurch gegeben, da{ß die Beraterın
den Standpunkt des Lebensrechts des ungeborenen Kındes vertritt, sondern 1LLUT

dann, WenNn die schwangere Trau nıcht „erlebt, da ıhr 1n der Beratung Respekt
VT ihrer persönlichen Verantwortung, Verstehen ıhrer Konfliktlage un Schutz
ihrer psychischen Stabilität gewährt werden“ 21 Nıcht eıne Schein-Neutralıtät der
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Beraterıin bewahrt die Beratung davor, rACR Zwang oder ZUuUr Manıipulatıon
werden, sondern alleın die Fähigkeıt der beratenden Person, für den Gegen-
stand ıhrer Beratung einzutreten, da{fß ıhr zugleich genügend Nihe den Proble-
mMenNn der Ratsuchenden wWwW1e auch genügend 1stanz deren persönlıcher Verant-
wortung gelingt 22 Nur 21 die Beratung ıhrem Auftrag W1€e auch der Würde
der Ratsuchenden gerecht werden.

Wıe wen12 dieses Verständnıis VO Beratung dem Selbstbestimmungsrecht der
beratenen Person widerspricht, sondern 1mM Gegenteıl ıhrer eigenverantwort-
lichen Entscheidungsfähigkeit beitragen kann, wiırd auch VO eıner Zanz anderen
Seıite her och einmal deutlich: In der psychisch belastenden Sıtuation der
Schwangerschaft MUu: die abtreibungswillıge rvTalı eıne Entscheidung ber Leben
un:! 'Tod ıhres ungeborenen Kındes treffen. Diese psychische Belastung 4an VO

seıten d€l' Umgebung oder/und auch durch eıgene innere Unsicherheıit gesteigert
werden, Zzu Beispiel aufgrund VO  a Beziehungsschwierigkeıiten, Irennungs-
angsten, Ablösungsproblemen eLw2 be1i Jungen Frauen der Alterskonflikten bei
Frauen 1n den Wechsehahren. Tatsächlich 1St erfahrungsgemäfß der Schwanger-
schaftskonflikt in nıcht wenıgen Fällen SOZUSAHCH der Schlufspunkt eıner langen
Kette VO Konflikten 1n der Sexualıtät, der Partnerschaft, der Famaiuılie oder 1mM Be-
ruft. „Soziologische und medizinische Untersuchungen haben ergeben, da{fß zahl-
reiche Frauen, die sıch eıner Abtreibung entschliefßen, 1es nıcht AUS eigenem
Antrıeb Lun, sondern VO ıhrem Umtiüeld, nämlich dem Vater des Kindes der ıh-

23
TG Eltern, JANT: Abtreibung gedrängt werden.

DDas wıederum hängt damıt N, dafß eıne schwangere Frau, un: Erst

recht eıne aufgrund eınes Konflikts abtreibungswillige FLa 1n ıhrem personalen
Entscheidungsbereich oft psychisch beeinträchtigt ST Damıt S1Ce ın dieser PSY-
chisch angespannten Sıtuation alle ZAHT.: Verfügung stehenden Hıltsmöglichkeiten
wirklich genügend überblicken un: 1n ihrer Bedeutung abwägen kann, 1St 6S

wichtiger, da{ß S1Ee ber alle, auch un! gerade ber die schwiıerigen Aspekte des
Schwangerschaftskontlıkts un:! dessen LOosung durch eıne Abtreibung aufgeklärt
un beraten wırd Wer die belastenden Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs
A4US der Beratung ausklammert, die Schwangere ‚schonen‘, verhilft ıhr
der eıner kompetenten Entscheidung VOILI dem Abbruch och erleichtert

74seıne nachträgliche Verarbeitung 1m emotionalen Erleben der Tlat
Vom Selbstverständnıis der Beratungstätigkeıit abgesehen, 1St auch der (52-

danke, da{fß sıch die schwangere Ta be1 eıner beabsichtigten Abtreibung ihres
ungeborenen Kıindes auf ıhr Selbstbestimmungsrecht un!: ıhren Anspruch auf
freıe Persönlichkeitsentfaltung berutfen könne, sowohl ethisch Ww1e auch rechtlich
nıcht haltbar. Denn VO ethischen Standpunkt aus 1St darauf aufmerksam
chen, „dafß das Selbstbestimmungsrecht der ral [ außer 1mM Fall der Vergewalti-
Sung| nıcht ErS:E mıt dem FEıntrıtt der Schwangerschaft beginnt. Es gyehört ın allen
Lebensbereichen Z Ethos der Freiheıit, da{ß ıch den Konsequenzen meılnes
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Verhaltens für andere auch ann stehen mu{ WEe1111 ıch 1€es nıcht gewollt der
vorausgesehen habe « 75 Der der gegenwart1 en Diskussion oft erweckte Eın-
druck als ob dıe Schwangerschaft OIl der YTAal 1Ur als Otıgung un! alsZ
lässıger Eingriff ıhr Selbstbestimmungsrecht erlebt werden kann, trıtft JE-
doch B8RÖRg für den Fall der Vergewaltigung S der nıcht Z Ausgangspunkt
generellen Beurteilung des Schwangerschaftssituation bestehenden Inter-
essenkonflikts VO Multter un: ınd gemacht werden annn eht INa dagegen
VO umtassenden Begriff der Selbstbestimmung auUs, der auch die Verant-
wortung für das CISCILC Sexualverhalten un die Bereitschaft ZULE Folgenüber-
nahme miteinschlief(ßt ”ann Alst sıch das Lebensrecht des Kındes nıcht mehr als
C116 ungerechtfertigte Einschränkung des mütterlichen Selbstbestimmungsrechts
verstehen c 726 Denn „Selbstbestimmung un: Selbstverantwortung yehören 1U

einmal DE

Aus rechtlicher Sıcht 1ST schließlich festzuhalten da{ß das durch GIHE uUuNnsc-
wollte Schwangerschaft eingeschränkte Recht der ral auf Selbstbestimmung
un: freıe Persönlichkeitsentfaltung nıemals die Tötung ungeborenen Men-
schen rechtfertigen ann Denn das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung hat als
natürliıche Grenze die „Rechte anderer“ (Art Abs GG) Diese srundgesetz-S C e e n S S E S ıch garant1erte Schranke 1ST be] Schwangerschaftskontflikt beson-
deren Ma{ gegeben, da 1er dem Recht auf Persönlichkeitsentfaltung nıcht 1Ur

die Einschränkung Rechts gegenübersteht sondern der grundsätzlıche
Anspruch Rechts un 2NNn och fundamentaleren Rechts Be1 der
gewollten Schwangerschaft b7zw dem Schwangerschaftskonflikt steht der Eın-

schränkung das Verweıgern Rechts un! dem Wert der Selbstbestimmung
der fıındamentalere Wert des Lebens gegenüber ““ Wagt iIna  ; diese beiden Rechte
un dıe darın enthaltenen Werte ab annn AMgEn' das Ergebnis TI folgendermaßen
lauten „Die grundrechtlichen Posıtionen die der rage des Schwangerschafts-
abbruchs Wıderstreıt liegen sınd nıcht schlechthin gleichgewichtig S1e NVGIis=

einander nıcht neutralisıeren Das Selbstbestimmungsrecht der Multter

o1bt nıcht dıe Verfügung ber Leben un: 'Tod des Kındes das grundrechtlich gC-
sehen nıcht integraler eıl ıhres Selbst sondern eigenständıges Subjekt 1ST Es x1bt
keine Selbstbestimmung ber Recht un:! Ex1istenz anderen 29 Kurz_

mengeftafßt 2H809| a auch „Lebendürfen 1ST Ja ohl die orm der
3()Persönlichkeitsentfaltung un! Bedingung aller anderen

Vor allem die ethischen un!: rechtlichen Gesichtspunkte HAUSSECH VO der era-
der Klientin un der Sıtuation entsprechenden We1ise dıie Schwan-

gerschaftskonfliktberatung eingebracht werden, damıt die Pflichtberatung Lat-

sächlich adäquaten Schutzausgleich für den befristeten Stratverzicht VeI-=

wiıirklichen annn Im Beratungsgespräch mufß klar Z Ausdruck kommen, da{ß
das Austragen oder Abtreiben des ungeborenen Kındes keineswegs ZWC1 gleich-
TaNnzıg abzuwägende Möglıchkeıiten siınd sondern da jeder Schwangerschaftsab-
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bruch VO der Sıtuation der Lebensgetahr für Mutltter un!: 1nd (sog. doppelt-
vıtale Indıkation) abgesehen die rechtswidrige Tötung eınes ungeborenen Kın-
des iSt, be1 der ZWaar bestimmten Bedingungen auf eine Bestratung verzich-
vel wiırd, der orwurtf der Rechtswidrigkeıit aber bleibt.

Die vorläufigen Rıchtlinien der Deutschen Bischofskonferenz VO 1995

Da die AVA@ 3 weltlichen Gesetzgeber vorgeschriebene Pflichtberatung eınen wiıch-
tıgen Diıenst für den ın Not geratenen WwW1e€e auch ungeborenen Menschen darstellt,
haben die evangelische un:! die katholische Kırche VO Anfang eigene era-
tungsstellen eingerıichtet, 1n denen diese Pflichtberatung Wahrgenommen werden
annn Derzeıt wırd 1ın run: 2760 katholischen Beratungsstellen 1mM Bereich der
Deutschen Bischofskonferenz dieser Beratungsdienst angeboten.

och selt 1993 werden 1m Zusammenhang mı1t der Neufassung der Abtrei-
bungsregelung 1n Deutschland immer wıeder Stimmen VOTI allem 1n der katholi-
schen Kırche laut, die eınen Rückzug der kırchlichen Beratungsstellen aus dem
staatlıchen 5System tordern, nıcht 1n ırgendeiner orm mı1t der ach Y2183
StGB straffreijen Tötung ungeborener Kınder 1n Verbindung stehen. Bıs Jetzt
hat sıch 11UT der Fuldaer Bischof Johannes Dyba dieser Ansıcht angeschlossen
un: bereıts 1993 den Ausstieg der 1er Beratungsstellen selines Bıstums AaUS dem
staatlıchen System angeordnet. Diıesem Beıispıiel sollte aber nıcht gefolgt werden,
sondern vielmehr den beiden Hauptgesichtspunkten Rechnung werden,
die der Vorsitzende der Deutschen Bıschofskonterenz, arl Lehmann, treffend
herausgestellt hat

Zunächst soll un dart der Beratungsscheıin nıcht überbewertet werden, eLIwa
1m Sınn eıner kırchlichen Zustimmung ST Abtreibung; der Beratungsschein be-
Sagt HUL, da{fß eın Beratungsgespräch stattgefunden hat, un! ZW ar e1n Beratungsge-
spräch ZUgUNSIEN des Lebensrechts des Kındes. Aus dieser Tatsache tolgt ann als
Zzweıtes Argument, da{fß sıch die katholische Kırche nıcht durch das Verbleiben ın
dem staatlıchen Beratungssystem, sondern durch eınen Ausstieg aus ıhm mıt-
schuldıg der Tötung ungeborener Kınder machen würde, weıl S1€e sıch dadurch
eiınem auf Lebensschutz Orlentlierten Beratungsauftrag entzöge  1  E Daher sollte die
Kırche keinestalls 4US der Schwangerschaftskonfliktberatung des weltlichen Straf-
rechts aussteigen, sondern vielmehr die Chance nutzen, auch auf diese We1se tür
das ungeborene ınd einzutreten. Um sıch andererseıts VOT ungerechtfertigten
Vorwürten eıner Mitwirkung be1 der VO weltlichen Strafgesetz nıcht verfolgten
Tötung ungeborener Kınder schützen, sollte dıe katholische Kırche eigene
Rıchtlinien ber Ziel un!: Inhalt der kırchlichen Schwangerschaftskonfliktbera-
Lung erlassen, ın denen $1Ee auch klar ıhren Eigenstand gegenüber der weltlichen
Strafregelung darlegt.
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Diesen Gedanken hat die Deutsche Bischofskonterenz auftf ıhrer Herbstvollver-
sammlung \AQ%  e 1995 1n die lat umgesetzt un vorläufige bischöfliche Rıchtlinien
erarbeıtet, die 1U jeder Diözesanbischof ın seinem Bıstum erlassen kann, sofern

mi1t den kırchlichen Beratungsstellen seiner Diözese 1m staatlıchen Beratungs-
System verbleıibt. Hıerbei handelt sıch ausdrücklich vorläufige Rıchtlinien,
da die Deutsche Bischofskonferenz eıne endgültige Entscheidung ber ıhre Be-
ratungstätigkeıt 1im Schwangerschaftskonflikt NF ach eıner e1ıt der
Erfahrungen mı1ıt dem weltlichen Straftrecht treffen möchte. In diesen „ Vor-
läufigen Bischöflichen Richtlinien für katholische Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen ach S 219 StG B 1n Verbindung mMı1t den $z des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes (SchKG)“ 372 distanziert sıch zunächst die katholische Kır-
che 1n eıner Art Prolog klar un!: eindeut1g VO  . der Neuregelung des 218 StGB

„Miıt orofßer dorge haben die deutschen Bischöte ZUrTr KenntnıisAun: ımmer wıeder deut-
lıch erklärt, da: durch dıe 1976 erfolgte Änderung des $ 218 StGB der uneingeschränkte Schutz des
ungeborenen Kındes staatlıcherseits nıcht mehr gewährleistet 1St. Das amn 25 August 1995 verkündete
Schwangeren- und Famıilienhilfeänderungsgesetz (SFHAÄndG) bedeutet einıger Verbesserungen
eıne weıtere Verschlechterung des Lebensschutzes. Deshalb wırd siıch die katholische Kırche mıt die-
SC Gesetz nıcht abfinden.

Das Bemühen der Kırche, ıhre Beratungstätigkeit uch den veränderten Bedingungen des
(Gesetzes auszuüben, geschieht AUS ıhrem Selbstverständnis un:! ihrem eigenen Aulftrag SOWIE in

Verantwortung gegenüber dem ungeborenen ınd un: der iın Not geratenen Frau und ıhrer Famılıe.
Eıne Zustimmung ZU vorliegenden (Gesetz 1St damıt nıcht verbunden. uch die endgültige Entsche1i-
dung der Deutschen Bischofskonterenz ber eıne Fortsetzung der Beratung iınnerhalb des gesetzlichen
Rahmens wırd damıt nıcht vVOrWEeSSCHOMMCN. Katholische Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
werden unbeschadet einer staatlichen Anerkennung VO zustaändıgen Diözesanbischot HEI-

33kannt.
Nach dieser Grundsatzerklärung tolgen die eigentlichen Rıichtlinien für die ka-

tholischen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Hıer werden die Bestim-
INUNSCH des weltlichen Stratfrechts ber die Beratung ZUgunsten des Lebensrechts
des ungeborenen Kındes teilweise wörtlich aufgegriffen un: 1n christlicher Hın-
sıcht ausgedeutet b7zw. präzısıert, da jede Zweideutigkeıit ber Inhalt un! Ziel
der Beratung ausgeschlossen 1STt. Dıi1e wichtıigsten Passagen lauten tolgendermaßßen:

1e] der Beratung 1st der Schutz des ungeborenen Kındes. Dıie Beratung hat sıch N dem Be-
mühen leiten lassen, dıe Frau FAULE Fortsetzung der Schwangerschaft und 70 h@ Annahme ihres Kındes

ermutıigen, ıhr Perspektiven für eın Leben MIt dem ınd eröffnen durch Überwindung der Not-
un! Konfilıktlage, ın der sıch die Schwangere befindet. Dabe] 1ST der Frau bewufßtzumachen, da{fß das
ungeborene ınd 1n jedem Stadıum der Schwangerschaft uch ıhr gegenüber eın eıgenes Recht auf e
ben hat  C

So schreibt uch der weltliche Gesetzgeber VO  - Die Deutsche Bischofskonferenz verdeutlicht
diese Aussage ber noch 1n christlicher Sıcht un: tährt tort „und da{fßt das menschliche Leben VO An-
fang unverfügbar 1STt. Zugleich soll deutlich gemacht werden, dafß aus der Sicl_1t des christlichen
Glaubens nıemand ber das Leben des ungeborenen Kındes verfügen darf.“

uch ın S 2 erfolgt zunächst dıe UÜbernahme des weltlichen (Gsesetzestextes:
Die Beratung erfolgt yanzheitlich und umftfassend. Das Leben des ungebore-
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C Kındes ann 1L1UT mi1t der Multter un: durch S1e geschützt werden.“ uch 1er
erganzt wıeder die Deutsche Bischotfskonfterenz 1m Sınn eıner Verdeutlichung,
die gelegentlich ın eınem Punkt als unzulässige Verschärfung interpretiert wiıird
Wiährend namlıch das Bundesgesetz ausschlie{fßt, „dafß die Gesprächs- un!: Mıt-
wirkungsbereitschaft der schwangeren Ta CrZWUNSCH wiırd“ $ Abs
SchKG), 1st ach den bischöflichen Rıchtlinien eıne Beratung ”  T: möglıch,
WE sıch die Ratsuchende ıhrerseıts auf das gemeınsame Bemühen Konflik-
terhellung un!: Konfliktüberwindung einläfst“.

(Genau dieser Bestimmung nımmt das Land Brandenburg W1e€e auch 1-

dings Sachsen-Anhialt Ansto(fßS un! ordert eıne Angleichung der; bischöflichen
Forderung „ aml das geltende Recht“ *, da diese bischöfliche Rıchtlinie als Aus-
übung VO Zwang vyedeutet erd Dieser Vorwurf übersieht bzw. ignorıert jedoch
die Tatsache, da{fß jede Beraterıin eıne Ausbildung durchlaufen hat, 1n der S1Ee gCc-
lernt hat, be1 Klienten Uun: Klientinnen eıne Mıtwirkung Gespräch errel-
chen, hne Druck der Zwang auszuuüben. Denn Beratung un: Ausübung VO

ruck 1St eın Wıderspruch 1n siıch; das wırd auch deutlich, WenNnn ‘1all die VO

Brandenburg krıitisıerte Formulierung der Deutschen Bischofskonferenz 1n iıhrem
Kontext betrachtet. Dort heißt CS namlıch:

„Die Beratung soll der Frau helten, iıhrer Verpflichtung gegenüber dem ungeborenen md gerecht
werden. In einfühlsamem Gespräch un: durch tachliche Klärung der Konfliktsituation 111 dıe Be-

ratung die Bereitschaft wecken, diıe Probleme erkennen und sıch damıt auseinanderzusetzen. (5e@e-
einsam mı1t der Frau sollen Wege aus der Konfliktlage gesucht un! das Vertrauen 1ın eıne gemeınsame
Zukunft miıt dem ınd gestärkt werden.

(2 Die Beratung mu{ aut dıe Sıtuation der ratsuchenden Frau eingehen Berücksichtigung ıh-
G Lebensverhältnisse 1ın persönlıcher, tamıliärer, beruflicher, wirtschaftlicher und soz1ıaler
Hınsıcht. Sıe mu{ß uch auf dıe physıschen un: psychischen Folgen einer Abtreibung auiImerksam
hen. Eıne Beratung 1St L1UTr möglıch, Wenn sıch die Ratsuchende iıhrerseıts aut das gemeinsame Bemuüu-
hen Konflikterhellung und Konfliktüberwindung 1M Beratungsgespräch einläfßst.

(3) Eın Nachweis wırd nıcht ausgestellt, WEenNnn die ratsuchende Frau sıch nıcht auf eıne Beratung
1m 1nnn dieser Rıchtlinien eingelassen hat, die ratsuchende Frau der Beratungsstelle gegenüber

CC

ONYIN geblieben ISt, die beratende Person die Beratung als r}och nıcht abgeschlossen ansıeht.

Das bayerische Schwangerenberatungsgesetz VO  - 1996

Am August 1996 hat der Bayerische Landtag eıne Neufassung des bayerischen
Schwangerenberatungsgesetzes A4US dem Jahr 1977 verabschiedet, dıie Sep-
tember 1996 1n Kraft 1st 26 Damıt hat Bayern als ErSEFBS Bundesland eıne
andesrechtliche Anschlufsgesetzgebung Z Schwangeren- un: Famıilienhilfe-
anderungsgesetz des Bundes VO DA August 1995 veschaffen.

Waren se1It der Neufassung des S 218 StGB 1m August 1995 die Diskussionen
die Abtreibungsregelung schlagartig verstumm(t, brachen diese 1U 1mM

Frühsommer 1996 explosionsartig wieder auf, als 1ın der Offentlichkeit bekannt
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wurde, da un: VOTFr allem w1e Bayern das Bundesgesetz ber die Beratung 1ın lan-
desrechtliche Bestimmungen mMzZzusefizen plant. In den Medien wurde VO „einer
Aushebelung des Bundesgesetzes“, VO „rechtswıdrıgem Vorgehen Bayerns”
W1€ VO „bayerischen Drohgebärden un ruck“ gesprochen; Behauptungen
wurden aufgestellt WwW1€e „Bayern geht eınen Sonderweg”, „Bayern verschärft das
Abtreibungsrecht“ der „Bayern entmündigt die Frauen“”, un: schließlich die Vor-
würte erhoben, da{fß sıch „dıe Regierung VOT den Karren selbsternannter Lebens-
schützer SPahnel) lasse, VOT der Deutschen Bischotskonferenz Kreuze krieche
un: esetze ach dem Wıillen katholischer Fundamentalisten mache“ I Stein des
Anstoßes solcher Pressemeldungen 1St Art 10, der tolgenden Wortlaut hat

„Art 10 Beratungsbescheinigung. (1) Die Beratungsbescheinigung ($ SchKG) wiırd der Schwange-
1CI1 ausgehändigt, WEeNn S1C dıe Gründe mıitgeteılt hat, derentwegen S1C eiınen Abbruch der Schwanger-
schaft erwagt, dıe beratende Person die Beratung als abgeschlossen ”® ansıeht und die Schwangere ıhre
Identität nachgewiesen hat.“

Wıe Al Bayern die Schwangere AWAU| verpflichten, die Gründe tür den beab-
sichtigten Schwangerschaftsabbruch mıiıtzuteılen, während der Bundesgesetzgeber
lediglich VO der Erwartung ausgeht, da{ß die Gründe mitgeteılt werden?*? Das
1St der reh- un: Angelpunkt aller Vorwürte emotionaler W1€ sachlicher ATt: die

die CUu«C bayerische Beratungsregelung 1m Schwangerschaftskonflikt erho-
ben werden. Demzufolge wırd VO nahezu allen Kritikern behauptet, da 1U 1n
Bayern die Schwangeren schlechtergestellt bzw. eiınem orößeren Druck ausgesetzt
seJ1en, als CS der Bundesgesetzgeber testgelegt hat Gelegentlich wiırd mMi1t
eıner Verfassungsklage Verfassungswidrigkeit des bayerıischen
Schwangerenberatungsgesetzes gedroht der eın Volksentscheid angekündıgt.
Daher 1St prüfen, W as die Bayerische Staatsregıierung der beanstandeten
Formulierung bewogen hat und w1e€e diese rechtlich bewerten 1St In iıhrer (Ze-
setzesbegründung hebt die Bayerische Staatsregierung hervor:

AL Bundesrecht 1St nıcht klar geregelt, welche Folgen 6C hat, W C111 die Schwangere 1n der Schwan-
gerschaftskonfliktberatung die Mitteilung ihrer Abbruchgründe verweıgert. y 5 Abs Nr. SchKG
spricht die Erwartung aUs, da: dıe schwangere Frau der S1Ce beratenden Person dıe Gründe mıitteılt,
derentwegen S1E eiınen Abbruch der Schwangerschaft erwagt. Diese Erwartung kannn als beschönigende
Formulierung für dıe Obliegenheıt ZULE: Bekanntgabe der Abbruchgründe verstanden werden. Be1

Nıchtangabe der Gründe ware somıt dıe Beratungsbescheinigung verweıgern. Die 1n 5 Abs
Nr. ausgesprochene ‚Erwartung‘ ann uch als blofßer Appell aufgefalst werden, dessen Nıchtbeach-
t(ung keıne weıteren Rechtsfolgen auslöst. Die 1M Anschlufß daran tolgende Bestimmung iın Abs
Nr. 1! ach der der Beratungscharakter ausschliefst, da{fß dıe Gesprächs- un!: Mitwirkungsbereitschaft
CIZWU.  (=28! wird, spricht weder für die eıne och für die andere Auslegung. Die Gesprächs- und Miıt-
wirkungsbereitschaft 1St mehr als die Mitteilung der Abbruchgründe un: bereıts vorhanden, WEen

sıch die Schwangere auf das Beratungsgespräch einläßt, dıie Erwagungen der ber;tenden Person
nımmt un sıch mMI1t ıhnen 1useinandersetzt.“ 40

Diesen Ausführungen der Bayerischen Staatsregıierung 1St voll un gahnz ZUZU=-

stiımmen. Der Ausdruck „Erwartung“ 1St rechtlich unpräzıs un:! daher interpreta-
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tionsfähig bzw. -bedürftig; ebenso ann das Ertordernis der „Mitteilung der
Gründe“ nıcht einfach mı1t „Gespräch un: Miıtwirkung“ gleichgesetzt werden,
weshalb die Notwendigkeit, die Gründe mitzuteılen, nıcht 1m Wıderspruch
der Aussage steht, da dıe Gesprächs- un: Mıtwirkungsbereitschaft nıcht CI-

ZWUNSCH werden dart
Damıt erg1ıbt sıch U als zweıte Frage, ob 6S den landesrechtlichen Gesetz-

gebern treigestellt iSt: die offene Formulierung der „Erwartung” sStreng oder
oroßzügıig interpretieren, der ob diese Gesetzeslücke mı1t Hıiılte anderer (S2-

un:! verbindlicher Rıichtlinien 1L1UT miı1t eınem der beıden Sınngehalte
schließen 1St Da sıch das Bundesverfassungsgericht 1993 1n seiınem Urteil

( 218 StGB ausführlich ZUr Schwangerschaftskonfliktberatung geäußert hat un:
jeder Gesetzgeber, der Bundes- WwW1e der Landesgesetzgeber, verpflichtet ISt, dle
VO diesem höchsten Rechtsorgan 1m Staat erlassenen Rıchtlinien einzuhalten,
liegt nahe, nachzuprüten, ob das Bundesverfassungsgericht hıerbel auch Aus-

hinsıchtlich der „Mıtteilung der Gründe“ getroffen hat Wıe ‘9 hat
das Bundesverfassungsgericht tatsächlich auch AT „Miıtteilung der Gründe“ für
eınen Schwangerschaftsabbruch Stellung bezogen und ın der Vollstreckungs-
anordnung seinem Urteil testgehalten:

„Jede Beratung mu{fß daher darauf angelegt se1n, eın Gespräch tführen un dabei die Methode e1-
G1 Konfliktberatung anzuwenden. Dıies Z eınen VOTIaUs, da: dıe Beratenden ber ENISPrE-
chende Fähigkeiten verfügen un! jeder einzelnen Frau hınreichend eıt wıdmen können. Zum ande-
K  - 1St die Autfnahme elıner Konfliktberatung VO vornhereın 1L1UT möglich, WenNnn die Schwangere der
beratenden Person die wesentlichen Gründe mıtteılt, dıe s1e azu bewegen, eınen Abbruch der
Schwangerschaft 1n Erwagung zıiehen.

Wenn Er uch der Charakter einer Beratung ausschliefßt, eıne Gesprächs- und Mıtwirkungsbereıit-
schafrt der schwangeren Frau erzwıngen, 1st doch für eıne Konfliktberatung, dıe zugleich die Auf-
yabe des Lebensschutzes ertüllen soll, dıe Mitteilung der Gründe unerläfßlıich, dıe AyAL! führen, einen
Schwangerschaftsabbruch erwagen.

Dies VO der Frau verlangen, beeinträchtigt weder die Ergebnisoffenheıit des Beratungsverfah-
reNs, noch werftet S1E dıe der Frau zukommende Verantwortung ab Entscheidend 1St 1ın dıiesem /Zusam-
menhang, da{ß das Konzept, Lebensschutz durch Beratung Zu gewähren, daraut verzichtet, dıe Gründe
der Frau für den Abbruch einer Nachprüfung und Bewertung durch Dritte anhand VO Indikations-
tatbeständen unterziehen und die nach der Beratung getroffene Entscheidung der Frau das
ınd mıt Sanktionen belegen. 41

Im Gegensatz Z Bundesgesetzgeber haben also die Richter des Bundesver-
fassungsgerichts klarer verstehen vegeben, da{ß die Mitteilung der Gründe für
eınen Schwangerschaftsabbruch eıne unerliäßliche Voraussetzung für das Erteilen
eınes Beratungsscheines darstellt *2 Diese Erläuterung der Bundesverfassungs-
richter ber die Mıiıtteilung der Gründe bıldet die Rechtsgrundlage für das bayer1-
sche Schwangerenberatungsgesetz VO 1996 Daher zıeht die Bayerische Staats-
regıerung Berufung auf diese höchstrichterlichen Bestimmungen Recht
diıe Schlufsfolgerung:
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„Aufgrund dieser klaren Aussage des Bundesverfassungsgerichts 1st die 1n $ 5 Abs Nr. AauSgCc-

sprochene rwartung als Verpflichtung N verstehenFrauenfeindliche Bevormundung oder Freigabeschein zum Töten?  „Aufgrund dieser klaren Aussage des Bundesverfassungsgerichts ist die in $5 Abs. 2 Nr. 1 ausge-  sprochene Erwartung als Verpflichtung zu verstehen ... Absatz 1 [des Art. 10 im bayerischen Schwan-  gerenberatungsgesetz von 1996] stellt in dieser Frage Rechtsklarheit her und dient damit zugleich dem  Schutz der Schwangeren, der beratenden Person bzw. dem Arzt, der den Schwangerschaftsabbruch  vornimmt.  «43  Mit dem Erfordernis, daß die Frau in der Beratung die Gründe für den  Schwangerschaftsabbruch mitzuteilen hat, ändert also das bayerische Schwange-  renberatungsgesetz von 1996 keineswegs das 1995 verabschiedete Bundesrecht ab,  so daß der Vorwurf erhoben werden könnte, hier breche bayerisches Landesrecht  Bundesrecht statt umgekehrt (vgl. Art. 31 GG)*; vielmehr wird durch die Juri-  stisch klare Ausdrucksweise in Art. 10 des bayerischen Schwangerenberatungsge-  setzes $ 5 Abs. 2 Nr. 1.des Bundesgesetzes verfassungskonform ausgelegt und da-  durch die mit dem Bundesgesetz verbundene Rechtsunsicherheit ım Gesetzes-  vollzug des Landes Bayerns beseitigt.  Fazit  Die Neuregelung des Straftatbestands Schwangerschaftsabbruch in den $$ 218 ff.  StGB stellt eine Form der Fristenregelung dar, die als Beratungsregelung mit be-  fristetem Strafverzicht bezeichnet werden kann. Denn die Beratung ist neben der  Dreimonatsfrist und der ärztlichen Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs  die dritte Bedingung für die Gewährung von Straffreiheit. Unter der Vorausset-  zung, daß die Beratung erstens für das Lebensrecht des ungeborenen Kindes ein-  tritt und zweitens der Schwangerschaftsabbruch trotz der gewährten Straffreiheit  weiterhin als Unrechtstat bewertet wird, kann das deutsche Abtreibungsgesetz  von 1995 durchaus als sinnvolle und sogar bessere Alternative zur früheren Indi-  kationenregelung betrachtet werden. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die Tat-  sache, daß die Straffreiheit nicht mehr wie in der Indikationenregelung von dem  Urteil einer Drittperson über die Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit der  Schwangerschaft abhängt, sondern die Frau selbst entscheiden muß, ob ihr die  Schwangerschaft unzumutbar ist.  In diesem Sinn hat auch das Bundesverfassungsgericht 1993 betont, daß „die im Überlassen einer  Letztverantwortung zum Ausdruck kommend!  e Achtung vor dem Verantwortungsbewußtsein der  Frauen Appellfunktion haben und geeignet sein (könne), allgemein die Verantwortung von Frauen ge-  genüber dem ungeborenen Leben zu stärken,  sofern dies vor dem Hintergrund einer wachgehaltenen  Orientierung über die verfassungsrechtlichen Grenzen von Recht und Unrecht geschehe. Der Gesetz-  geber darf berücksichtigen, daß Frauen, an  die diese Erwartungen gestellt werden, ihre Verantwortung  E\  unmittelbar und stärker empfinden und da  her eher Anlaß zu ihrer gewissenhaften Ausübung haben  können, als wenn ein Dritter einen ihm g  enannten Grund — mehr oder weniger eingehend — überprüft  und bewertet und mit der Feststellung,  der Abbruch sei aufgrund eines Indikationstatbestandes er-  «45  IE  laubt, der Frau ein Stück Verantwortung abnimmt.  Der geltend gemachte Unterschied zwischen der Formulierung des Bundesge-  101Absatz des Art. 1m bayerischen Schwan-

gerenberatungsgesetz VO stellt in dieser Frage Rechtsklarheit her und dient damıt zugleich dem
Schutz der Schwangeren, der beratenden Person bzw. dem ÄArzt, der den Schwangerschaftsabbruch
vornımmt. 43

Mıt dem Erftordernis, da{ß die TAau 1n der Beratung die Gründe für den
Schwangerschaftsabbruch mitzuteılen hat, ändert also das bayerische Schwange-
renberatungsgesetz VO  - 1996 keineswegs das 1995 verabschiedete Bundesrecht ab,

da der Vorwurt erhoben werden könnte, 1er breche bayerisches Landesrecht
Bundesrecht umgekehrt (vgl Art GG) 44. vielmehr wiırd durch die Jur1-
stisch klare Ausdrucksweise ın Art des bayerischen Schwangerenberatungsge-
seLzZes Abs Nr. des Bundesgesetzes verfassungskonform ausgelegt un:! da-
durch die mi1t dem Bundesgesetz verbundene Rechtsunsicherheıt 1m (zesetzes-

vollzug des Landes Bayerns beseıtigt.

Fazıt

Die Neuregelung des Straftatbestands Schwangerschaftsabbruch 1in den $$ 218 f£
StGB stellt eıne orm der Fristenregelung dar, die als Beratungsregelung mi1t be-
fristetem Strafverzicht bezeichnet werden annn ITIDenn die Beratung 1st neben der
Dreimonatstfrıst un! der arztlichen Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs
die drıtte Bedingung für dıe Gewährung VO Straffreiheıt. Unter der Vorausset-

ZUNZ, da die Beratung erstens für das Lebensrecht des ungeborenen Kındes e1N-
trıtt und 7zweıtens der Schwangerschaftsabbruch der gewährten Straffreiheit
weıterhın als Unrechtstat bewertet wird, 4nnn das deutsche Abtreibungsgesetz
VO  e} 1995 durchaus als sinnvolle un: bessere Alternatıve ZUFTE rüheren Indi-

kationenregelung betrachtet werden. Ausschlaggebend dafür 1St VOI allem die Tat-

sache, da{fß die Straffreiheit nıcht mehr w1e€e 1ın der Indikationenregelung VO dem
Urteil eıner Drıittperson ber die Zumutbarkeıt oder Unzumutbarkeıt der

Schwangerschaft abhängt, sondern dıe Ta selbst entscheiden muß, ob ıhr die

Schwangerschaft unzumutbar 1ST.
In diesem 1nnn hat uch das Bundesverfassungsgericht 1993 betont, da{fß „die 1m Überlassen eıner

Letztverantwortung zum Ausdruck kommend Achtung VOT dem Verantwortungsbewulßßstsein der

Frauen Appellfunktion haben und gee1gnet se1ın könne), allgemeın dıe Verantwortung VO Frauen 24 Sr

genüber dem ungeborenen Leben stärken, sotern 1es VOTLI dem Hintergrund eıner wachgehaltenen
Orıentierung ber die verfassungsrechtlichen renzen VO Recht und Unrecht geschehe. er (Gesetz-

geber darf berücksichtigen, da: Frauen, die diese Erwartungen gestellt werden, ıhre Verantwortung
unmıttelbar un:! stärker empfinden un! daher eher Anlafß ıhrer gewissenhaften Ausübung haben

können, als WE eın rıtter eınen ıhm rund mehr der wenıger eingehend überprüft
un! bewertet und mı1t der Feststellung, der Abbruch se1 aufgrund eines Indikationstatbestandes C17-

ch 45laubt, der Frau eın Stück Verantwortung abnımmt.

Der geltend gemachte Unterschied 7zwischen der Formulierung des Bundesge-
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setzgebers, wonach wırd, da{fß die Tau die Gründe des beabsıichtigten
Schwangerschaftsabbruchs miıtteılt, un: der Ausdrucksweise des bayerischen
Landesgesetzgebers W1e€e auch der bischöflichen Rıchtlinien, derzufolge die Tau
diese Gründe miıtzuteıilen hat, 1St sophıistıischer Natur. Daher 1St die Behauptung
unhaltbar, da{fß Bayern un: die deutschen Bischöfe 1n diesem Punkt höhere Bedin-
SUNSCHII für eınen Beratungsscheın testgelegt hätten als der Bundesgesetzgeber.
Denn 65 entspricht sowohl dem Gei1ist des Bundesgesetzes VO 1995 W1€e auch dem
Gesamtduktus des Bundesverfassungsgerichtsurteils \VA@}  e 1993 un!: ErST recht der
Deftinition VO Beratung, da{fß erst einmal der Punkt ZENANNL se1ın mulfßs, era-
t(ung gewünscht b7zw. notwendig ist bevor die Beratung sinnvollerweıse erfolgen
annn So hat auch dıe Deutsche Bischofskonterenz 1n ıhrer Jüngsten Pressemuitte1-
lung dem Problemkreıs der Schwangerschaftskonfliktberatung betont:

„Ohne Kenntniıs der Konfliktlage 1sSt weder eıne persönliche Beratung och eıne Hılte möglıich.
Eıne Beratung tindet nıcht durch gegenselt1ges ‚Anschweıigen‘ der eıne rein einseıtige Intormation
y sondern L1UT dadurch, da{fß sıch dıe schwangere Frau auf eın Gespräch einlafßt, Au dem
derem die Gründe tür ıhre Konftliktlage hervorgehen.“ **
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